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Reisekosten für Lehrkräfte 
– Ende des jahrzehntelangen Betrugs 
– Gericht erklärt Verzichtserklärungen für unzulässig  und ungültig! 
 
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Führen Lehrerinnen und Lehrer Schulwanderungen, 
Wanderwochen, Studienfahrten usw. durch, hat der Dienstherr, d.h. das Land Hessen, ihnen die 
entstandenen zusätzlichen Kosten in Form der gesetzlichen Reisekostenerstattung zu ersetzen 
(zum Beispiel bei einer achttägigen Studienfahrt ins Ausland 200 €) - wie aber war die Praxis 
seit Jahrzehnten ? 

Da die den Schulen für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel viel zu gering 
waren, erhielten die meisten Lehrkräfte entweder überhaupt keine Erstattung ihrer Kosten oder 
nur Mini-Summen, da zahlreiche Lehrkräfte einer Schule sich die wenigen Euro teilen mussten. 
Besonders gern gesehen war daher der vorherige schriftliche Verzicht auf Erstattung der 
zustehenden Reisekosten; teilweise wurden die entsprechenden Fahrten von der Schulleitung 
erst dann genehmigt, wenn alle teilnehmenden Lehrkräfte vorher entsprechende 
Verzichtserklärungen unterschrieben haben. 

Diese, im Bereich der sonstigen öffentlichen Verwaltung völlig unübliche Umgehensweise mit 
Bediensteten, führte verständlicherweise immer wieder zu erheblicher Verärgerung und 
heftiger Kritik: Entgegen dem in der Öffentlichkeit gern kolportierten Eindruck von 
zusätzlichen erholsamen 
Urlaubstagen mit 
gelegentlicher stets 
angenehmer 
Kinderbegleitung wissen 
Lehrerinnen und Lehrer 
sehr wohl, welche 
erhebliche zusätzlich 
Belastung entsteht, welche 
Verantwortung 
übernommen wird – und 
dann durfte man dafür 
auch noch selbst 
bezahlen! 

Doch nun ist das Ende der 
Auseinandersetzung 
greifbar: 

Mit Unterstützung der 
GEW ist es einem Kollegen gelungen, die Praxis der „freiwilligen“ Verzichtserklärungen zu 
Fall zu bringen – in einem Musterprozess (es ging nur um 26,60 € ) wurde durch das 
Verwaltungsgericht Gießen am 18. März 2008 entschieden, dass der Lehrkraft die ihr 
zustehende Reisekostenerstattung zu gewähren ist. Von besonderer Bedeutung ist folgende 
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Formulierung der Urteilsbegründung: „Aufgrund der Verknüpfung der Teilnahme an einer 
Klassenfahrt mit der Abgabe der geforderten Verzichtserklärung kann ein Interessenwiderstreit 
des Beamten entstehen. Es obliegt nach Auffassung des Gerichtes dem Dienstherrn, im 
Rahmen des das Beamtenverhältnis prägende Dienst- und Treueverhältnisses zum Schutz des 
Beamten derartige Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen; der Dienstherr ist deshalb 
aufgrund seiner Fürsorgeverpflichtung gehalten, den Beamten von vornherein nicht vor die 
Wahl zu stellen, ob er die geforderte Verzichtserklärung abgibt und die Klassenfahrt stattfindet 
oder nicht“  

( VG Gießen 18.3.2008 9 E 2055 /07 ).   

Die rechtliche Prüfung dieses Urteils im Hessischen Kultusministerium zog sich einige Monate 
hin, inzwischen wurde es durch Rücknahme des ursprünglich beantragten Revisionsverfahrens 
rechtskräftig und unanfechtbar! 

Was ergibt sich aus diesem Urteil für Lehrerinnen und Lehrer in Hessen? 
1. Alle Lehrerinnen und Lehrer mit Anspruch auf Reisekosten können diese 1 Jahr 

rückwirkend beantragen, selbst wenn sie eine „freiwillige“ Verzichtserklärung 
abgegeben haben; die nach dem Erlass vom 15.9.2003 (Amtsblatt 10/2003) zu 
gewährenden Reisekosten müssen auf jeden Fall bezahlt werden, egal aus welchem Etat 
der Schule (auch Reste von U+ - Mitteln dürfen verwendet werden) oder des Schulamtes 
– also rückwirkend Antrag stellen und nicht abwimmeln lassen! 
Lehrkräfte haben einen Anspruch auf volle Erstattung der ihnen auf Dienstreisen 
entstandenen Mehraufwendungen nach dem Hessischen Reisekostengesetz. 

2. Für zukünftige Fahrten keinerlei Verzichtserklärungen mehr abgeben (eigentlich dürfte 
auch keine Schulleitung mehr entsprechende Erwartungen äußern). 

3. Die Schulen erstellen einen Schulwanderungen- und –fahrtenplan im Rahmen der von 
der Schule zu erwartenden Mittel zur Erstattung der Reisekosten (Punkt VII Nr.2 Erlass 
siehe oben); bei der Beschlussfassung in Gesamt- und Schulkonferenz die Beachtung 
des Gerichtsurteils sicherstellen (Verbot von Verzichtserklärungen). Nur dann besteht 
eine Chance, dass bei der Aufstellung des Haushaltes 2009 für das Land Hessen die 
hierfür notwendigen zusätzlichen Millionen € eingeplant werden. 

4. Auf Gesamtkonferenz und Personalversammlung über dieses erfreuliche Urteil und die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen diskutieren – eventuell für die eigene Schule den 
ungefähren finanziellen Bedarf für eine angemessene Reisekostenerstattung ermitteln 
und diese Summe in einer Resolution als Haushaltsmittel für 2009 anfordern. 

 
 

Landesmittel nicht vollständig verausgabt? 
– Restmittel stehen immer unter dem Vorbehalt des Fin anzministers! 
 
Neben den Mitteln aus der Lernmittelfreiheit (Bücher, Verbrauchsmaterial) weist das Land 
vermittelt über die Staatlichen Schulämter auch noch Vertretungsmittel IT, Mittel für die 
Reisekosten, die Fortbildung und die „Verlässliche Schule“ zu. 

Während die Mittel für die Lernmittelfreiheit und die Reisekosten, auch die IT-Vertretungs-
mittel traditionell regelmäßig bis zum Schuljahresende ausgeschöpft werden, ist dies bei den 
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Mitteln für die Fortbildung und die „verlässliche Schule“ nicht der Fall. Bei diesen Mitteln ist 
es deutlich schwieriger, sie „punktgenau“ bis zum Ende des Kalenderjahres auszugeben. 
Schulen trösten sich dann in der Regel damit, dass diese Restmittel – nach Abzug von 30 
Prozent, die der Finanzminister einbehält – im nächsten Kalenderjahr zusätzlich zur Verfügung 
stehen. Manche Schulen sparen sogar gezielt an, um beispielsweise ein teures schulinternes 
Fortbildungsprojekt auf diese Weise zu realisieren und nehmen den Verlust von 30 Prozent zur 
Erreichung dieses Ziels in Kauf.  

Diese Rechnung geht leider nicht unbedingt auf: Restmittel stehen immer unter dem 
Vorbehalt des Finanzministers! 

Beispiel Haushaltsjahr 2007: 

�  Restmittel aus dem Topf „verlässliche Schule“ wurden vom Finanzminister komplett 
eingesammelt und nicht mehr freigegeben. 

�  Restmittel aus dem Topf „Fortbildung“ standen lange Zeit auf der Kippe. Erst am 
22.09.2008 gestattete ein Erlass dem Staatlichen Schulamt, 70 Prozent der 
unverbrauchten Restmittel aus dem Jahr 2007 freizugeben. 

Angesichts der Rezession in Deutschland und der zu erwartenden Haushaltsprobleme 
wird eine Freigabe der Restmittel durch einen hessischen Finanzminister – egal welcher 
Partei er angehören wird - künftig immer unwahrscheinlicher! 

Was kann man tun? 

�  Schulen können sich zur Finanzierung teurer 
Fortbildung zusammenschließen und gemeinsam 
finanzieren, wozu der „Topf“ einer einzelnen 
Schule nicht reicht. Vor allem kleine Schulen 
können damit das verlustreiche „Ansparen“ – 30 
Prozent der Mittel gehen ja auf jeden Fall verloren 
(vielleicht sogar alles!) – vermeiden. 

�  Manche Schulen brauchen eine spezielle 
schulinterne Fortbildung, die die eigenen 
Fortbildungsmittel übersteigt, aber andere Schulen 
nicht zum Zusammenschluss animiert. Hier besteht 
durchaus die Möglichkeit, sich Mittel bei einer 
Schule zu „leihen“, die die eigenen Mittel nicht 
vollständig verbrauchen kann oder will – 
möglicherweise, um selbst für ein größeres Projekt 
anzusparen. 

Voraussetzung sind natürlich bei beiden Möglichkeiten 
klare, schriftliche Vereinbarungen zwischen den Schulen, 
für die die beteiligten Schulleitungen geradestehen. 

Fazit: 

Haushaltsprobleme werden vermutlich dazu führen, dass Restmittel aus Vorjahren vom 
Finanzminister zur Konsolidierung seiner Kassen verwendet und nicht mehr für die Schulen 
frei gegeben werden. Sinnvolles Verbrauchen der Mittel ist angesagt – auch für die 
Finanzierung der Fortbildungskosten einzelner Kolleginnen und Kollegen! 
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Fortbildungskosten selbst finanzieren? 
–  Fortbildungsetats der Schulen nicht ausgeschöpft! 
 
Viele Kolleginnen und Kollegen erinnern sich noch an die Zeiten, in denen das 
Fortbildungsheft des HELP regelmäßig an die Schulen kam. Man konnte sich in Ruhe eine 
sinnvolle, in der Regel mehrtägige Fortbildungsveranstaltung aussuchen, musste lediglich die 
Genehmigung der Schulleiterin bzw. des Schulleiters einholen und musste sich über die 
Finanzierung keine Gedanken machen, denn die Fortbildungen waren kostenfrei. 

Diese Zeiten sind lange vorbei. Neben der Auswahl aus einem unübersichtlicheren Angebot 
und der Genehmigung durch 
die Schulleitung müssen wir 
uns an einen zusätzlich Schritt 
gewöhnen: den Antrag auf 
Kostenübernahme durch die 
Schule. 

Scheu vor diesem Schritt 
sollten wir nicht haben, denn 

�  von unserer 
Fortbildung profitiert 
der Dienstherr und 
sollte deswegen auch 
die teils sehr hohen 
Kosten der 
Fortbildung 
übernehmen. 

�  die Fortbildungsetats 
der Schulen (pro volle 
Stelle erhält die 
Schule einen Etat von 40 Euro im Jahr) wurden bei weitem nicht ausgeschöpft! 

Von nicht verausgabten Mitteln aus dem Fortbildungsetat behält das Finanzministerium 
mindestens 30 Prozent ein. Bei schlechter Haushaltslage und Haushaltssperren können solche 
Mittel komplett an das Finanzministerium zurück fallen. 

Fazit: 

Umgehend die Übernahme von Fortbildungskosten bei der Schulleitung beantragen! 

 

 

 

 

Kontakt zur GEW: 

KV Darmstadt: Helmuth Helfmann, 06151-893483, h@helmuth-helfmann.de 
KV Darmstadt-Land: Hans-Heinrich Uhl, 06257-903313, hhuhl@t-online.de 
KV Dieburg: Arno Grieger, 06162-85351, renate.grieger@t-online.de 

Mit freundlicher Genehmigung von Thomas Plaßmann 


